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Wien als Teil der Republik Osterreich

Staatsrechtlicher Aufbau der Republik Osterreich

Die Stadt Wien ist Bundesland und zugleich Bundeshauptstadt der Republik
Osterreich. Mit einer Fliche von 414 Quadratkilometern und zirka 2 Millionen
Einwohnerinnen und Einwohnern ist sie mit Abstand die gréRte Gemeinde
Osterreichs und Sitz zahlreicher internationaler Organisationen.

Die EinfGhrung in den staatsrechtlichen Aufbau der Republik Osterreich, der
Bundeslander und der Gemeinden, macht die Einbettung der Stadt Wien in den
Gesamtstaat verstandlich.

Osterreich ist ein Bundesstaat, der aus neun Bundeslandern besteht. Der Staat hat
eine typisch republikanisch-demokratische Verfassung mit einer (gemaRigten)
foderalistischen Struktur.

Dabei werden vom Gesamtstaat (staatsrechtlich: Oberstaat, umgangssprachlich:
"Bund") so wesentliche Aufgaben besorgt wie beispielsweise die
Bundesgesetzgebung, die Aul3en- und Verteidigungspolitik oder die ordentliche
Gerichtsbarkeit.

Innerhalb der Republik besorgen die neun Bundeslander ebenfalls Aufgaben der
Gesetzgebung und der Vollziehung.

Die Gemeinden haben - als kleinste organisatorische Einheiten des Staates - keine
Gesetzgebungsbefugnis. Sie knnen aber allgemeine Vorschriften
(Verordnungen) erlassen und besorgen viele staatliche Verwaltungsaufgaben. Die
Gemeinden sind Selbstverwaltungskérper. Das bedeutet, sie haben einen durch
die Bundesverfassung klar definierten und , geschitzten” eigenen
Wirkungsbereich, in dem die Aufgabenbesorgung weisungsfrei erfolgt. Die
Weisungsfreiheit wird durch eine staatliche Aufsicht Gber die
Selbstverwaltungseinrichtung nicht beeintrachtigt.

Gebietskorperschaften

Bund, Bundeslander und Gemeinden sind so genannte Gebietskérperschaften. Die
Gebietskorperschaften sind juristische Personen des 6ffentlichen Rechts. Sie
erfassen jeweils alle Personen, die in einer 6rtlichen Beziehung (z.B. durch den
Wohnsitz oder den Aufenthalt) zum Bereich der Gebietskdrperschaft stehen.

Die Gebietskorperschaften bedirfen zur Besorgung ihrer Aufgaben verschiedener
Organe. Diese werden in der Regel gewahlt. Manche dieser Organe (zum Beispiel
die Gemeindedmter und die Magistrate) bestehen teils aus gewahlten Organen



(wie zum Beispiel auf Zeit gewahlte politische Mandatarinnen und Mandatare),
teils aus ernannten oder vertragsmaRig beschaftigten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.

Die Reprasentationsorgane der Gebietskorperschaften heiRen "Allgemeine
Vertretungskorper". Dazu zahlen der Nationalrat, die Landtage, die Gemeinderate
und in Wien auch die Bezirksvertretungen.

Gewaltentrennung

Osterreich gilt das Prinzip der Gewaltentrennung. Das bedeutet, die Verwaltung
ist von der Justiz sowie der Gesetzgebung (welche auf der Bundesebene durch
Nationalrat und Bundesrat, auf der Landesebene durch die Landtage erfolgt)
getrennt.

e Die ordentliche Gerichtsbarkeit geht vom Bund aus.

e Durch Bundes- oder Landesgesetz kann aber in einzelnen Angelegenheiten
anstelle der Erhebung einer Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein
Instanzenzug von der Verwaltungsbehorde an die ordentlichen Gerichte
vorgesehen werden.

e Das Prinzip der Gewaltentrennung erlaubt, dass in bestimmten Fallen die
Organe der Gesetzgebung Verwaltungsaufgaben besorgen dirfen oder
Mitwirkungsrechte haben.

¢ Die "Allgemeinen Vertretungskorper" der Gemeinden, die Gemeinderate,
sind keine Gesetzgebungsorgane.


https://www.wien.gv.at/bezirke/dezentralisierung/organe/index.html

Organisation der staatlichen Verwaltung

STAATLICHER VERWALTUNGSAUFBAU

BUNDESLANDER

VERWALTUNGSBEZIRKE

GEMEINDEN

Die staatliche Verwaltung erfolgt durch den Bund (Gesamtstaat), die (Bundes-
)Lander und die Gemeinden. In Teilbereichen erfolgt sie auch durch andere
Selbstverwaltungseinrichtungen (zum Beispiel die Kammern).

Verwaltungsbezirke sind bloRe Verwaltungssprengel ohne gewahlte Organe. In
den Stadten mit eigenem Statut besorgen die Gemeindeorgane auch die
Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehdrden.

Grundsatzlich gibt es in der staatlichen Verwaltung zwei Organisationsprinzipien,
die monokratische und die kollegiale Organisationsform.

Monokratische Organisationsform

Jeweils eine Einzelperson ist rechtlich fUr die Aufgabenerfillung zusténdig. Sie hat
die Entscheidungen zu treffen und tragt daher auch die Verantwortung. Diese
Person hat Weisungsbefugnisse gegeniber den ihr unterstellten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Die monokratische Organisationsform ist nicht nur in der
staatlichen Verwaltung, sondern auch in allen anderen sozio-6konomischen
Gebilden (wie Betrieben, Unternehmen und dergleichen) die Regelform des
Organisationsaufbaus.

Kollegiale Organisationsform



Eine Gruppe von Personen besorgt gemeinsam Aufgaben und trifft
Entscheidungen. Die kollegiale Organisationsform kommt zum Beispiel bei den
Landesregierungen, aber auch in manchen Gerichtsinstanzen ("Richtersenate")
vor.

Bundesverwaltung

An der Spitze der Bundesverwaltung stehen das Staatsoberhaupt
(Bundesprésidentin oder Bundesprésident) sowie die Bundesministerinnen und
Bundesminister. Das Staatsoberhaupt wird direkt vom Volk auf sechs Jahre
gewahlt.

Bundesregierung

Die Bundesregierung setzt sich aus der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler,
der Vizekanzlerin oder dem Vizekanzler und den Gbrigen Bundesministerinnen
und Bundesministern zusammen.

Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler wird durch freie Entscheidung des
Staatsoberhauptes bestellt. Die Kanzlerin oder der Kanzler schlagt dem
Staatsoberhaupt die Ernennung (beziehungsweise auch die Entlassung) der
Bundesministerinnen und Bundesminister vor. Die Bundesregierung unterliegt der
parlamentarischen Kontrolle. Das Parlament kann der gesamten Regierung oder
einzelnen Ministerinnen beziehungsweise Ministern das Misstrauen aussprechen.
In diesem Falle ist die Bundesregierung oder das betreffende Mitglied der
Bundesregierung des Amtes zu entheben.

Die Bundesministerinnen und Bundesminister unterliegen hinsichtlich ihrer
Geschaftsfihrung keinem Weisungsrecht der Bundeskanzlerin oder des
Bundeskanzlers.

Die Bundesregierung ist in ihrem Wirkungsbereich ein Kollegial- oder
Gesamtorgan unter dem Vorsitz der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers
und fasst ihre BeschlUsse einstimmig.

Staatssekretarinnen und Staatssekretare

Die Staatssekretarinnen und Staatssekretare werden auf Vorschlag der
Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers vom Staatsoberhaupt ernannt und
abberufen. Sie sind nicht Mitglieder der Bundesregierung, sondern Hilfsorgane
der jeweiligen Bundesministerin oder des jeweiligen Bundesministers zur



"UnterstiUtzung in der Geschaftsfihrung" und zur "parlamentarischen Vertretung".
Bisweilen haben sie einen von der zustandigen Bundesministerin oder dem
zustandigen Bundesminister materiell zugewiesenen Aufgabenbereich. In
formeller Hinsicht sind sie nicht fUr Fachaufgaben zustandig.

Bundesministerien

Die Bundesministerien sind als Hilfsorgane der jeweils zustandigen
Bundesministerinnen und Bundesminister tatig. Zahl, Aufgaben und Bezeichnung
der Bundesministerien werden durch das Bundesministeriengesetz bestimmt. Fir
die Bundesministerien gilt das monokratische Organisationsprinzip, das heif3t, die
Bundesministerinnen und Bundesminister bestimmen und verantworten die
Geschaftsflhrung nach Mal3gabe der allgemeinen Regelungen.

Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler leitet das Bundeskanzleramt.

Unmittelbare Bundesverwaltung

Man spricht von unmittelbarer Bundesverwaltung, wenn fur die Besorgung der
dem Bund vorbehaltenen Aufgaben eigene Bundesbehdrden eingerichtet sind.
Welche Aufgaben durch Bundesbehdrden direkt besorgt werden kdnnen, ergibt
sich aus der Bundesverfassung (Artikel 102 B-VG). Bei den in unmittelbarer
Bundesverwaltung gefihrten Aufgaben haben die Lander und Gemeinden
praktisch keine Mitwirkung.

Mittelbare Bundesverwaltung

Der Bund muss jene Angelegenheiten, in denen eine unmittelbare Vollziehung
durch eigene Bundesbehdrden nicht zulassig ist, im Rahmen der so genannten
"mittelbaren Bundesverwaltung" durch die Landeshauptfrau oder den
Landeshauptmann und die ihr oder ihm unterstellten Landesbehdrden besorgen
lassen. Andernfalls bené&tigt der Bund die Zustimmung der Lander.

In organisatorischer Hinsicht liegt hier eine klassische Dezentralisierung vor.
Dezentralisierung in diesem Sinne ist die durch Gesetze fixierte Ubertragung von
Aufgaben, Entscheidungsrechten und Verantwortung an dezentrale Organe.
Grundsatzlich entscheiden diese unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
selbststéandig. Sie kdnnen aber zur Berichterstattung verpflichtet werden und es ist
zuldssig, ihnen Weisungen zu erteilen.



Die Aufgaben der mittelbaren Bundesverwaltung werden in unterster Instanz in
der Regel durch Landesbehdrden - die monokratisch organisierten
Bezirksverwaltungsbehorden - jeweils fir den Bereich eines Verwaltungsbezirks
besorgt.

In den Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung sind die
Landeshauptfrauen und Landeshauptméanner den Bezirksverwaltungsbehdrden
Ubergeordnet. Die Amter der Landesregierungen treten dabei als Hilfsorgane der
Landeshauptleute auf. An der Spitze der Amter der Landesregierungen stehen
rechtskundige Bedienstete, die den Titel "Landesamtsdirektorin beziehungsweise
Landesamtsdirektor" fGhren.

Landesverwaltung

In den Angelegenheiten der Landesverwaltung sind die Landesregierungen den in
den Landern eingerichteten Bezirksverwaltungsbehdrden vorgeordnet. In der
Landesverwaltung wird das sonst in der staatlichen Verwaltung Gbliche
monokratische Organisationsprinzip zu Gunsten des kollegialen
Organisationsprinzips durchbrochen. Das heif3t, grundsatzlich handelt und
entscheidet die Landesregierung als Kollegialorgan. Allerdings lasst die
Bundesverfassung unter bestimmten Umstanden die Einfihrung des
monokratischen Organisationsprinzips auch bei den Landesregierungen zu.

An der Spitze der Landesregierungen stehen die Landeshauptleute. In
organisatorischer Hinsicht haben sie damit eine Doppelstellung. Einerseits sind sie
Organe der mittelbaren Bundesverwaltung und daher fir die Besorgung von
Bundesaufgaben zustandig. Andererseits sind sie Organe des Landes und daher -
im Rahmen der Landesregierung - auch fir Landesaufgaben zustandig.

Organisation der Verwaltung in den Gemeinden

Die Gemeinden sind Verwaltungssprengel, Gebietskorperschaften und
Selbstverwaltungseinrichtungen. Sie haben einen durch die Bundesverfassung
garantierten eigenen Wirkungsbereich, in welchem sie keiner staatlichen Weisung,
sondern einem bloRRen Aufsichtsrecht, der so genannten Gemeindeaufsicht,
unterliegen. Die Gesetze haben Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches
ausdricklich als solche zu bezeichnen.

Im Rahmen des Ubertragenen Wirkungsbereiches knnen den Gemeinden durch
Bundes- bzw. Landesgesetze Aufgaben zur Erledigung Ubertragen werden, die
dann nach den Weisungen des Bundes bzw. Landes zu besorgen sind. In diesen
Angelegenheiten besteht daher keine Weisungsfreiheit.



Die GrolRRe einer Gemeinde oder die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner hat
grundsatzlich keinen Einfluss auf den Umfang der von den Gemeinden zu
besorgenden Aufgabenbereiche.

Die Gemeinden sind nicht nur im Bereich der Hoheitsverwaltung tétig, sondern
haben - als ,selbstandige Wirtschaftskorper” (Artikel 116 B-VG) - etwa auch das
Recht, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben bzw. sich am allgemeinen
Wirtschaftsleben zu beteiligen.

OBLIGATORISCHE ORGANE DER GEMEINDE

GEMEINDERAT

BURGERMEISTEH

GEMEINDEVORSTAND

Gemeindeamt —* Volizugsorgan der Gemeinde

Nach den Bestimmungen der 6sterreichischen Bundesverfassung (Artikel 117 B-
VG) sind fur die Durchfihrung der Aufgaben der Gemeinden die nebenstehenden
Organe zwingend vorgeschrieben.

Die landesgesetzlich festgelegten Gemeinde- bzw. Stadtordnungen kénnen auch
weitere Organe zur Besorgung der Gemeindeaufgaben vorsehen.

Gemeinderat

Der Gemeinderat ist ein allgemeiner Vertretungskdrper. Er wird vom jeweiligen
"Gemeindevolk" gewahlt. Die ndheren Bestimmungen Uber die Wahl des
Gemeinderates werden in den Gemeindeordnungen der jeweiligen Bundeslander
festgelegt.

Der Gemeinderat ist das zentrale beschlieRende Organ der Gemeinde. Die
anderen Gemeindeorgane sind ihm fur die ErfUllung der Aufgaben des eigenen
Wirkungsbereiches verantwortlich.



Zu seinen Hauptaufgaben gehdren unter anderem die Beschlussfassung des
Gemeindevoranschlages (Budgets) und des Rechnungsabschlusses der Gemeinde.

Gemeindevorstand (Stadtrat, Stadtsenat)

Der Gemeindevorstand wird vom Gemeinderat gewahlt. Dieser kann
umgangssprachlich als "Gemeinderegierung" bezeichnet werden. Der
Gemeindevorstand istim Wesentlichen Vorberatungsorgan fir alle Beschlusse, die
dem Gemeinderat vorbehalten sind; vereinzelt kommen ihm auch
Entscheidungsbefugnisse zu. In den Stadten fGhrt der Gemeindevorstand die
Bezeichnung "Stadtrat". In den Stadten mit eigenem Statut (,Statutarstadte”), wie
in Wien, hat er die Bezeichnung "Stadtsenat".

Biirgermeisterin/Biirgermeister

Die Birgermeisterin oder der Birgermeister wird vom Gemeinderat oder - wenn in
der jeweiligen Landesverfassung vorgesehen - von den zur Wahl des
Gemeinderates Berechtigten gewahlt. Fir Wien kommt die Direktwahl wegen der
Identitat der BUrgermeisterin oder des Birgermeisters mit der Landeshauptfrau
oder dem Landeshauptmann jedoch nicht in Betracht (Artikel 112 B-VG).

Sie oder er ist in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches dem
Gemeinderat verantwortlich. Bei den Aufgaben des Ubertragenen
Wirkungsbereiches ist sie oder er den jeweils in Frage kommenden staatlichen
Organen untergeordnet und weisungsgebunden.

Gemeindeamt (Stadtamt, Magistrat)

Das Gemeindeamt besorgt die Geschafte der Gemeinde. Es ist der Birgermeisterin
oder dem BUrgermeister und dem Gemeinderat untergeordnet.

In den Stadten wird das Gemeindeamt als "Stadtamt" bezeichnet.

In den 15 Stadten mit eigenem Statut werden die Aufgaben der
Bezirkshauptmannschaften von den jeweiligen Gemeindeorganen mitbesorgt. In
diesen Statutarstadten tritt an Stelle des Gemeindeamtes der Magjistrat.

Finanzierung der staatlichen Aufgaben

Grundlage fur die Zustandigkeitsverteilung auf dem Gebiet des Finanzwesens
zwischen Bund, Landern und Gemeinden ist das Finanzverfassungsgesetz.



Aufteilung

Grundsatzlich werden die Abgaben nach dem Recht der Gebietskorperschaften
(Bund, Lénder und Gemeinden), Uber den Ertrag im eigenen Haushalt zu verfigen,
gegliedert. Grof3te Bedeutung haben:

e AusschlielRliche Bundesabgaben, deren Ertrag nur dem Bund zufliel3t

o Gemeinschaftliche Bundesabgaben: Ihr Ertrag wird nach bestimmten
Schlusseln (Prozentsatzen) auf Bund, Lander und landerweise auf die
jeweiligen Gemeinden aufgeteilt

o AusschlielRliche Landes- beziehungsweise Gemeindeabgaben, deren Ertrag
einem Land beziehungsweise den Gemeinden zufliel3t

Dariuber hinaus kommt sowohl dem Bund als auch den Landern ein so genanntes
"Abgabenerfindungsrecht" zu. Den Gemeinden kommt innerhalb des durch
bundes- oder landesgesetzliche Ermachtigung eingerdumten im Auftrag von
Organisation der Wiener Stadtverwaltung "freien Beschlussrechtes der Gemeinde"
das Recht zu, bestimmte Abgaben durch Verordnungen auszuschreiben.

Finanzausgleich

Der Finanzausgleich regelt die Verteilung der Besteuerungsrechte und
Steuereinnahmen zwischen dem Bund, den Landern und den Gemeinden. Er wird
in Form eines Bundesgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes, fir einen befristeten
Zeitraum (in der Regel vier bis sechs Jahre) erlassen.

Der Erlassung gehen regelmafig Verhandlungen zwischen Bund, Léndern und
Gemeinden voraus, die mit einem ,Paktum” abgeschlossen werden. Die grol3e
Wichtigkeit des Finanzausgleichs besteht darin, dass die aus ihm erflieBenden
Mittel eine bedeutende Einnahmenposition der Gebietskdrperschaften darstellen.

Neben der Regelung der Besteuerungsrechte (wer regelt welche Steuern und hebt
sie ein) und der Verteilung der Einnahmen aus den gemeinsamen Steuern
(primérer Finanzausgleich) sind im Finanzausgleich als ergénzendes
Instrumentarium Transfers vorgesehen (sekundarer Finanzausgleich). Diese
werden einer Gebietskdrperschaftsebene von einer anderen
Gebietskorperschaftsebene gewéhrt, z.B. als Beitrag zur Erfillung bestimmter
Aufgaben, als Ausgleich von Harten oder zur Deckung auRergewdhnlicher
Erfordernisse.



Wien als Gebietskorperschaft

Wien als Bundeshauptstadt

Die Stadt Wien nimmt innerhalb Osterreichs eine Sonderstellung ein. Wien ist
e Bundeshauptstadt und damit Sitz der obersten Organe der Republik,
e Bundesland der Republik Osterreich und
e Gemeinde - in der besonderen Rechtsform der "Statutarstadt".

Wien ist Sitz der obersten Organe der Republik (Parlament, Staatsoberhaupt,
Bundesregierung, Héchstgerichte) und damit wirtschaftliches und politisches
Zentrum der Republik. Als Bundeshauptstadt hat Wien keine besonderen
Vorrechte.

Wien als Bundesland

Seit 1. Janner 1922 ist Wien ein selbststandiges Bundesland der Republik
Osterreich.

Wien entsendet 10 Vertreterinnen und Vertreter in die zweite Kammer der
Bundesgesetzgebung, in den so genannten Bundesrat. Der Bundesrat wird auch
als "Landerkammer" bezeichnet.

Als Bundesland hat Wien das Recht einer eigenen Gesetzgebung und einer
eigenen Landesvollziehung.

Der Wiener Landtag Ubt die Gesetzgebung in Wien aus. Die Wiener
Landesregierung ist oberstes Organ der Vollziehung des Landes. An ihrer Spitze
steht die Landeshauptfrau beziehungsweise der Landeshauptmann. Der Landtag
besteht aus 100 Abgeordneten. Die Landesregierung wird aus der
Landeshauptfrau beziehungsweise dem Landeshauptmann und derzeit 13
Regierungsmitgliedern gebildet. Diese fGhren den Titel "Stadtratin"
beziehungsweise "Stadtrat".

Die Verwaltungsaufgaben besorgt das Amt der Wiener Landesregierung. An
dessen Spitze steht die Landesamtsdirektorin oder der Landesamtsdirektor.

Wien als Gemeinde



Jede Gsterreichische Gemeinde muss nach den Bestimmungen der

Bundesverfassung jedenfalls drei Organe und einen Geschaftsbesorgungsapparat
haben.

Diese Organe sind:
e der Gemeinderat
e der Gemeindevorstand (in Wien: Stadtsenat)
o die BUrgermeisterin oder der Birgermeister

Als Geschaftsbesorgungseinrichtung ist ein Gemeindeamt vorzusehen. In Wien ist
das der Magistrat, der darUber hinaus auch eigenes Organ ist.

Im Rahmen der Wiener Stadtverfassung werden weitere, fakultative (d.h. nicht
zwingend durch die Bundesverfassung vorgegebene) Organe etabliert, wie etwa
die amtsfUhrenden Stadtratinnen und Stadtrate, die Ausschisse und
Kommissionen des Gemeinderates, die Bezirksvertretungen sowie der Wiener
Berufungssenat.

Die Wiener Stadtverfassung (WStV) ist die "Gemeindeordnung" Wiens. Im ersten
Teil (,Hauptstick") ist sie ein einfaches Gesetz des Landes Wien, im zweiten Teil
(,Hauptstuck"), das die Funktionen Wiens als Bundesland regelt, ein
Landesverfassungsgesetz.

Gemeinderat

Der Wiener Gemeinderat ist das oberste Organ der Gemeinde Wien.

Die 100 Gemeinderatsmitglieder der Stadt Wien sind zugleich Abgeordnete des
Wiener Landtages. Sie werden von der Bevélkerung jeweils fir 5 Jahre nach der
Wiener Gemeindewahlordnung gewahlt. Die Wahlen erfolgen nach den
Grundsatzen des allgemeinen, gleichen, geheimen, persdnlichen und
unmittelbaren Verhaltniswahlrechtes. In Wien sind nach der EU-Richtlinie Gber das
Kommunalwahlrecht Birgerinnen und Birger anderer EU-Staaten auf Ebene der
Bezirksvertretungen, nicht aber zum Gemeinderat, wahlberechtigt.

Aufgrund der Gemeinderats-und Bezirksvertretungswahl 2025 ergibt sich derzeit
folgende Mandatsverteilung im Gemeinderat: SPO 43, FPO 22, Die Grinen 15,
NEOS 10, OVP 10.

Sitzplan im Wiener Gemeinderat
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Funktion und Aufgaben

Der Gemeinderat hat die Interessen der Gemeinde allseitig zu wahren. Er Ubt die
Oberaufsicht Uber die Gemeinde aus, wahlt die Burgermeisterin oder den
BiUrgermeister, die Vizebirgermeisterinnen und Vizebirgermeister sowie die
Stadtratinnen und Stadtrate. Er beschlief3t insbesondere den Voranschlag (das
Budget), den Dienstpostenplan sowie den Rechnungsabschluss.

Der Gemeinderat genehmigt weiters sowohl die Geschaftsordnung als auch die
Geschaftseinteilung des Magistrats (welche dann in der Folge durch die
Burgermeisterin oder den Birgermeister erlassen werden).

Ab einer jeweils genau definierten Betragshdhe ist er des Weiteren beispielsweise
zustandig fur (§ 88 WStV):

e Transaktionen bei unbeweglichem Vermdégen,

o Darlehensgewahrungen und sonstige Rechtsgeschéfte,
e Bewilligung von Beitrdgen und Subventionen,

e Abschreibungen und den Verzicht auf Forderungen.

Der Gemeinderat kann bestimmte seiner Aufgaben auch an andere
Gemeindeorgane Ubertragen.

Anfragen, Antrage und Initiativen

Die Mitglieder des Gemeinderates haben das Recht, an die Burgermeisterin oder
den Birgermeister und an die amtsfUhrenden Stadtratinnen und amtsfihrenden
Stadtrate in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde
Anfragen zu richten. Sie kdnnen auch (schriftliche) Antrége stellen, die innerhalb
eines Monats behandelt werden missen. Eine Pflicht, solche Antréage inhaltlich
positiv zu erledigen, besteht nicht. Auf Verlangen von mindestens 6
Gemeinderatsmitgliedern konnen Anfragen und Antrége auch in Form von
dringlichen Initiativen eingebracht werden.

Sitzungen

Zu den Sitzungen des Wiener Gemeinderates beruft die Birgermeisterin oder der
Birgermeister ein, "sobald es die Geschafte erfordern" oder auf schriftliches
Verlangen von mindestens 25 Gemeinderatsmitgliedern oder einem Klub des
Gemeinderates.



Die Verhandlungen werden von der oder dem Vorsitzenden geleitet. Der
Gemeinderat hat dazu aus seiner Mitte vier Vorsitzende zu wahlen.

Stadtsenat

Dem Wiener Stadtsenat gehdren die Birgermeisterin oder der Birgermeister
sowie die Stadtratinnen und Stadtrate an.

Besonderheit der Wiener Stadtverfassung ist, dass nicht alle Mitglieder des
Stadtsenates fur einen Geschéftsbereich verantwortlich sein missen. Neben
amtsfUhrenden Stadtratinnen und amtsfUhrenden Stadtraten kann es
Stadtratinnen und Stadtrate "ohne Geschaftsbereich" geben. Diese haben zwar
Sitz und Stimme im Stadtsenat, leiten aber keine Geschaftsgruppe.

Die Stadtratinnen und Stadtrate werden nach dem Verhaltniswahlrecht vom
Gemeinderat gewahlt. Dies bedeutet, dass - abhdngig von der Gesamtzahl an
Stadtratinnen und Stadtraten (mindestens 9, hochstens 15) - jede Partei nach
MafRgabe ihrer Starke (Mandatszahl) im Gemeinderat Anrecht auf Sitze im
Stadtsenat hat. FUr einen Wahlvorschlag genigt dann die Mehrheit der Stimmen
der anspruchsberechtigten Partei. Bei der Abstimmung sind nur jene Stimmen
giltig, die auf einen giltigen Wahlvorschlag lauten.

Da der Gemeinderat nach der Gemeinderatswahl 2025 die Zahl der Stadtratinnen
und Stadtrate mit 13 festgelegt hat, ergibt sich derzeit ein Mandatsverhaltnis im
Stadtsenat von 6 (SPO) zu 3 (FPO) zu 2 (Die Griinen) zu 1(NEQOS) zu 1(OVP).

Funktion und Aufgaben

Der Stadtsenat berat grundsatzlich Uber alle Angelegenheiten, die dem
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen sind. Im Besonderen ist dem
Stadtsenat - hier in Verbindung mit dem Finanzausschuss - die Aufgabe der
Prifung und Vorberatung des Voranschlages (Budgets) und des
Rechnungsabschlusses der Gemeinde Ubertragen. Weitere Aufgaben des
Stadtsenates sind beispielsweise (§ 97 WStV):

o die Erstattung des Vorschlages fur die Wahl der amtsfGhrenden
Stadtratinnen und amtsfUhrenden Stadtrate an den Gemeinderat

o die Bestellung der Magistratsdirektorin oder des Magistratsdirektors

o die Zustimmung zur Einbringung von Beschwerden an den
Verfassungsgerichtshof
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Der Stadtsenat hat - wie auch die Burgermeisterin oder der Burgermeister - eine
,Notkompetenz" (§ 98 WStV). Das heil’t, er kann BeschlUsse des Gemeinderates
oder eines Gemeinderatsausschusses in bestimmten Fallen der Dringlichkeit
ersetzen.

Sitzungen

Die BUrgermeisterin oder der Birgermeister beruft dieses Gremium ein und fUhrt
auch den Vorsitz.

Die vom Stadtsenat zu behandelnden Antréage werden in der Regel von den
zustandigen amtsfUhrenden Stadtratinnen und amtsfihrenden Stadtraten
referiert.

Den Sitzungen des Stadtsenates kénnen Gemeinderatsmitglieder,
Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorsteher und andere (sachkundige) Personen
beigezogen werden.

Die Magistratsdirektorin oder der Magistratsdirektor hat das Recht, an den
Sitzungen teilzunehmen und Antrage zu stellen.

Biirgermeisterin oder Biirgermeister

Die Burgermeisterin oder der Birgermeister wird vom Gemeinderat gewahlt. Die
Amtszeit entspricht der Dauer der Wahlperiode des Gemeinderates. Sie oder er
bleibt bis zur Neuwahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers im Amt. Die
BiUrgermeisterin oder der Birgermeister muss nicht dem Gemeinderat angehéren,
aber zu ihm wahlbar sein. Zur Vertretung der Burgermeisterin oder des
Birgermeisters sind die vom Gemeinderat gewahlten Vizebirgermeisterinnen
oder Vizebirgermeister berufen.

Funktionen und Aufgaben

e Die BUrgermeisterin oder der Birgermeister ist auch Landeshauptfrau oder
Landeshauptmann und damit Vorsitzende oder Vorsitzender der
Landesregierung (entspricht der Doppelfunktion der Stadt Wien als Land
und Gemeinde).

o Die Birgermeisterin oder der Birgermeister ist weiters Vorstand des
Magistrats und Vorgesetzte oder Vorgesetzter

o der amtsfUhrenden Stadtratinnen und amtsfUhrenden Stadtréte,



o der Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorsteher,
o aller Bediensteten der Stadtverwaltung.

o Die Birgermeisterin oder der Birgermeister beruft den Gemeinderat sowie
den Stadtsenat ein, hat Sitz in allen Gemeinderatsausschissen,
Unterausschissen und Kommissionen und ist Vorsitzende oder
Vorsitzender des Stadtsenates.

¢ Als Landeshauptfrau oder Landeshauptmann besorgt sie oder er die ihr
oder ihm nach der Bundesverfassung zukommenden Aufgaben und wird
dabei vom Amt der Wiener Landesregierung, dem Magistrat, unterstitzt.

o Die BiUrgermeisterin oder der Birgermeister ist fir den so genannten
"Ubertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde" verantwortlich. Das sind
Aufgaben, die durch Bundes- oder Landesgesetze der Gemeinde
Ubertragen sind und die nach den Weisungen des Bundes bzw. Landes zu
besorgen sind.

o Die Birgermeisterin oder der Birgermeister erlasst mit Genehmigung des
Gemeinderates die Geschéaftsordnung und die Geschéftseinteilung fur den
Magistrat.

Wie der Stadtsenat hat auch die Birgermeisterin oder der Burgermeister gewisse
"Notkompetenzen". Ihr oder ihm kommen Uberdies umfangreiche Sistierungs-
bzw. Arrogierungsrechte (§§ 92, 93 WStV) zu.

Exkurs

Notkompetenz

Die Notkompetenz ist das Recht, in dringlichen Fallen an Stelle eines anderen,
primar zustandigen Organs zu entscheiden, wenn die Entscheidung dieses an sich
zustandigen Organs ohne Nachteil fUr die Sache nicht abgewartet werden kann.

Arrogierungsrecht

Unter dem Arrogierungsrecht versteht man das Recht, Geschaftsstiicke "an sich zu
ziehen" und unter "eigener Verantwortung" zu erledigen.

Sistierungsrecht

Das Sistierungsrecht bedeutet, dass ein Organ den Beschluss eines anderen
(Kollegial-)Organs vom Vollzug aussetzen kann bzw. bei Vorliegen wichtiger
Grinde aussetzen muss, um eine neuerliche Beschlussfassung Uber den
Gegenstand einzuholen.



Amtsfliihrende Stadtratinnen und Stadtrate

Die amtsfUhrenden Stadtratinnen und amtsfUhrenden Stadtrate sind zum einen
eigene Organe der Gemeinde (§ 8 WStV), aber auch Mitglieder des Stadtsenates
und Teil des Magjistrats.

Sie leiten im Rahmen des Magistrats die ihnen jeweils zugeordnete
Geschéftsgruppe. Derzeit gibt es 7 amtsfUhrende Stadtratinnen und
amtsfUhrende Stadtrate, die an der Spitze der 7 Geschaftsgruppen des Magistrats
stehen. In dieser Funktion sind sie fUr die GeschaftsfUhrung des Magistrats im
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde der Birgermeisterin oder dem
BUrgermeister sowie dem Gemeinderat verantwortlich.

Wiener Berufungssenat

Der Wiener Berufungssenat besteht aus einer bzw. einem Vorsitzenden sowie 2
weiteren Mitgliedern, die allesamt vom Stadtsenat aus dem Kreis der
rechtskundigen Bediensteten des Magistrats auf 5 Jahre zu bestellen sind. Fir
jedes Mitglied ist zudem ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Sitzungen des Wiener
Berufungssenates sind mindestens in jedem Vierteljahr einmal von der bzw. dem
Vorsitzenden einzuberufen und sind nicht 6ffentlich.

Funktionen und Aufgaben

Der Wiener Berufungssenat entscheidet in den Angelegenheiten des eigenen
Wirkungsbereiches der Gemeinde Uber Berufungen gegen Bescheide sowie
wegen Verletzung der Entscheidungspflicht, sofern der Instanzenzug im eigenen
Wirkungsbereich der Gemeinde nicht gesetzlich ausgeschlossen ist. Die
Bestimmung des § 75 Abs. 1 zweiter Satz WStV sieht einen solchen Ausschluss des
innergemeindlichen Instanzenzuges vor, und zwar fir die Angelegenheiten des
eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde, der durch Landesvorschriften geregelt
ist. Daher kommt dem Wiener Berufungssenat eine Entscheidungsbefugnis
letztlich nur in jenen Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der
Gemeinde zu, die durch Bundesgesetze geregelt sind und der Bundesgesetzgeber
den Instanzenzug nicht ausgeschlossen hat.

Wiener Unabhadngiger Parteienpriifsenat

Die 3 Mitglieder des Wiener Unabhangigen Parteienprifsenates werden von der
Wiener Landesregierung fur jeweils 5 Jahre bestellt. Fir jedes Mitglied wird ein
Ersatzmitglied bestellt, das bei Verhinderung des Mitgliedes an dessen Stelle tritt.
Eine Wiederbestellung ist zuldssig. Der Wiener Unabhangige Parteienprifsenat
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entscheidet bei Anwesenheit aller 3 Mitglieder mit einfacher Mehrheit. Gegen
Entscheidungen des Wiener Unabhangigen Parteienprifsenats kann Beschwerde
an das Verwaltungsgericht Wien erhoben werden.

Funktionen und Aufgaben

Der Wiener Unabhangige Parteienprifsenat ist eine unabhangige Behérde zur
Aussprache von Geldbul3en bei VerstdRen gegen bestimmte Regelungen des
Wiener Parteiengesetzes (§ 7 Absatz 1 Wiener Parteiengesetz). Er ist beim Amt der
Wiener Landesregierung eingerichtet. Die Mitglieder sind in Ausibung ihres
Amtes unabhangig und an keine Weisungen gebunden. Die Geschéftsstelle des
Wiener Unabhangigen Parteienprifsenates befindet sich beim Amt der Wiener
Landesregierung, Abteilung Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten.

Magistrat

Der Magistrat ist das Gemeindeamt der Stadt Wien, Bezirksverwaltungsbehdrde
des Verwaltungsbezirkes Wien sowie Amt der Wiener Landesregierung.

Der Magistrat besteht aus der Birgermeisterin oder dem Birgermeister, den
amtsfUhrenden Stadtratinnen und amtsfUhrenden Stadtraten (nicht aber den
Stadtratinnen und Stadtraten ohne Geschaftsbereich), der Magistratsdirektorin
oder dem Magistratsdirektor und den erforderlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.

Die Bezirksorgane (Bezirksvertretung, Bezirksvorsteherinnen und
Bezirksvorsteher, Ausschisse der Bezirksvertretung) sind nicht Teil des Magistrats.

Die Funktion der Magistratsdirektorin oder des Magistratsdirektors als Leiterin
beziehungsweise Leiter des inneren Dienstes ist besonders wichtig. Sie oder er ist -
gleich der Birgermeisterin oder dem Birgermeister - Vorgesetzte oder
Vorgesetzter aller Bediensteten des Magistrats, nicht aber der amtsfihrenden
Stadtratinnen und amtsfUhrenden Stadtréte sowie der Bezirksvorsteherinnen und
Bezirksvorsteher. Die Magistratsdirektorin oder der Magistratsdirektor vertritt die
BiUrgermeisterin oder den Birgermeister in der Eigenschaft als Vorstand des
Magistrats.

Aufgaben

e Unabhéangig von den sonstigen Zustandigkeiten werden alle Geschéfte der
Gemeinde aktenmafig vom Magistrat besorgt (sogenanntes
,Geschaftsbesorgungsmonopol”).
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o Der Magistrat vollzieht alle behérdlichen Angelegenheiten, soweit hierfur
nicht andere Organe zustédndig sind (subsididre Generalkompetenz in
Angelegenheiten der Hoheitsverwaltung).

e Dem Magistrat obliegt Uberdies beispielsweise (§ 105 Abs. 3 WStV) die
unmittelbare Vermdgensverwaltung der Gemeinde, der Abschluss und die
Auflésung von Dienstvertragen sowie die Verfassung (Ausarbeitung) des
Voranschlages (Budgets) und Rechnungsabschlusses.

o Der Magistrat hat unter Leitung und Verantwortung der Birgermeisterin
oder des Birgermeisters die der Gemeinde zustehende Ortspolizei zu
handhaben.

Einteilung des Magistrats

Der Magistrat wird, abgesehen von der Magistratsdirektion, vom
Stadtrechnungshof und von den magistratischen Bezirksamtern, in
Geschéftsgruppen und innerhalb dieser in Abteilungen (Betriebe) und
Unternehmungen unterteilt.

Geschaftsgruppen

Die Geschéftsgruppen sind den vom Gemeinderat festgelegten
Verwaltungsgruppen, fir die Gemeinderatsausschisse eingerichtet werden,
anzupassen. Die Geschaftsgruppen sind staatsrechtlich als "Ressorts" zu
verstehen. In ihnen werden zusammengehdrige Verwaltungsaufgaben
zusammengefasst. Jeder Geschaftsgruppe steht eine amtsfihrende Stadtrétin
oder ein amtsfUhrender Stadtrat vor. Innerhalb der Geschaftsgruppe gibt es
Abteilungen (Betriebe) und Unternehmungen. Derzeit sind folgende
Geschaftsgruppen eingerichtet:

o Geschaftsgruppe fur Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und
Digitales

e Geschaftsgruppe fur Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Markte

o Geschaftsgruppe fur Soziales, Gesundheit und Sport

o Geschaftsgruppe fur Wohnen, Wohnbau, Stadterneverung und Frauen

e Geschaftsgruppe fur Stadtentwicklung, Mobilitat und Wiener Stadtwerke

o Geschaftsgruppe fur Klima, Umwelt, Demokratie und Personal

e Geschaftsgruppe fur Kultur und Wissenschaft
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Nach der geltenden Geschaftseinteilung fUr den Magistrat der Stadt Wien - dem
Geschéftsverteilungsplan des Magistrats - umfassen die sieben Geschaftsgruppen
derzeit insgesamt 56 Magistratsabteilungen sowie die Unternehmungen Wiener
Gesundheitsverbund, Stadt Wien - Wiener Wohnen und Wien Kanal.

Die Magistratsdirektion, der Stadtrechnungshof sowie die 14 magistratischen
Bezirksamter sind keiner Geschaftsgruppe zugeordnet und unterstehen daher
auch keiner amtsfUhrenden Stadtratin bzw. keinem amtsfihrenden Stadtrat.

Magistratsdirektion

Die Dienststelle "Magistratsdirektion", die die Magistratsdirektorin oder der
Magistratsdirektor leitet, umfasst derzeit das Buro des Magistratsdirektors, die
Prasidialabteilung (MDP), die strategische Kommunikation (MD-SKO), die
Personalstelle Wiener Stadtwerke (MD-PWS) sowie die folgenden vier
Geschéftsbereiche:

o Geschéftsbereich Recht

o Geschaftsbereich Personal und Revision

o Geschaftsbereich Organisation und Sicherheit
e Geschaftsbereich Bauten und Technik

Auch die unmittelbar dem Biro der Magjistratsdirektorin oder des
Magistratsdirektors zugeordneten Einheiten "Gruppe Allgemeine
Angelegenheiten", "Gruppe Europa und Internationales", "Gruppe Koordination",
"Gruppe Magistratische Bezirksamter und Fahrservice", "Stabstelle
Kommunikation und internationale Kontakte", "Budgetkoordination”,
"Bereichsleiter fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaftsstandort” sowie der
"Bereichsleiter fUr Klimaangelegenheiten” sind formale Teile dieser Dienststelle.

Stadtrechnungshof

Der Stadtrechnungshof ist seit 1.1.2024 ein eigenes unabhangiges Organ und wird
von der Stadtrechnungshofdirektorin oder vom Stadtrechnungshofdirektor
geleitet. Die Stadtrechnungshofdirektorin oder der Stadtrechnungshofdirektor
wird auf Vorschlag der Birgermeisterin oder des Birgermeisters vom
Gemeinderat auf die Dauer von zwdlf Jahren bestellt, wobei eine
Wiederbestellung unzulassig ist. Sie oder er kann nur durch einen qualifizierten
Beschluss des Gemeinderates (2/3-Mehrheit) abberufen werden. Die
Stadtrechnungshofdirektorin oder der Stadtrechnungshofdirektor ist an keine
Weisungen Uber den Umfang und die Art der Prifungsarbeit gebunden. Dem
Stadtrechnungshof obliegt die Gebarungskontrolle (§ 73b WStV) sowie die


https://gesundheitsverbund.at/
https://gesundheitsverbund.at/
https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp?Layout=stelle&HLayout=personen&Type=K&stellecd=1996112717042782&AUSSEN=Y
https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp?Layout=stelle&Type=K&stellecd=1995060915231830
https://www.wien.gv.at/mba/index.html
https://www.wien.gv.at/mba/index.html

Sicherheitskontrolle (§73c WStV). Im Rahmen der Gebarungskontrolle hat er
insbesondere die gesamte Gebarung der Gemeinde und der von Organen der
Gemeinde verwalteten, mit Rechtspersonlichkeit ausgestatteten Fonds, Stiftungen
und Anstalten auf die ziffernmaRige Richtigkeit, auf die OrdnungsmaRigkeit und
auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit zu prifen. Seit
1.1.2024 hat er zudem die Befugnis zur Uberpriifung der Finanzen politischer
Parteien sowie der Finanzgebarung von Parteiakademien. DarUber hinaus ergeben
sich weitere Prifbefugnisse aus den vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen.
Der Stadtrechnungshof hat Gber seine Tatigkeit jahrlich dem Gemeinderat einen
Bericht zu erstatten. Im Stadtrechnungshof sind derzeit die Gruppe
Gebarungskontrolle und die Gruppe Sicherheitskontrolle eingerichtet.

Magistratische Bezirksamter

Die 14 maaqistratischen Bezirksamter sind Teil der einheitlichen
Verwaltungsbehorde Magistrat, gehdren aber keiner Geschaftsgruppe an. An der
Spitze der Bezirksamter stehen rechtskundige Beamtinnen und Beamte des
Magistrats, denen das nach den Verhaltnissen des Bezirkes erforderliche Personal
beigegeben ist. Sie haben die ihnen nach der Geschaftseinteilung fir den
Magistrat zugewiesenen Angelegenheiten zu besorgen.

Dienststellen des Magistrats

An der Spitze der Dienststellen stehen die Dienststellenleiterinnen und
Dienststellenleiter. Sie tragen die Gesamtverantwortung fir die jeweilige
Dienststelle und sind gegeniber allen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
weisungsberechtigt beziehungsweise weisungsverpflichtet. Die Struktur der
Dienststellen ist daher monokratisch.

Grundsatzlich haben die Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleiter das
"Selbstorganisationsrecht". Das bedeutet, sie kénnen die innere Organisation ihrer
Dienststelle selbst bestimmen und den Aufgaben anpassen. Bei der Festsetzung
der Zahl und der Bewertung der Dienstposten sind sie aber an die Entscheidungen
beziehungsweise Vorgaben der Magistratsdirektion gebunden. Die Rechte und
Pflichten der Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleiter und der Ubrigen
Bediensteten sind in der Geschaftsordnung fUr den Magistrat der Stadt Wien
(GOM) festgeschrieben.

Die Dienststellen haben grundsatzlich eingeschrankte Kompetenzen Gber den
Einsatz der erforderlichen finanziellen Mittel. Die Hohe jener Betrage, bis zu denen
der Magistrat (die Dienststellen) selbst, das heif3t ohne Mitwirkung des
Gemeinderates/Stadtsenates/Gemeinderatsausschusses, tatig werden darf, wird
alljahrlich vom Gemeinderat bestimmt:


https://www.wien.gv.at/mba/index.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Gemeinderecht/GEMRE_WI_90101_V001_240_2024/GEMRE_WI_90101_V001_240_2024.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Gemeinderecht/GEMRE_WI_90101_V001_240_2024/GEMRE_WI_90101_V001_240_2024.html
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Wichtige Festlegungen Uber die Durchfihrung des Voranschlages (Budgets)
enthalt die Haushaltsordnung fur den Magistrat der Stadt Wien 2018 (HO 2018).
Jedes eine Ausgabe bewirkende Vorhaben des Magistrats muss grundsatzlich im
Voranschlag (beschlossen vom Gemeinderat) vorgesehen sein. Im Voranschlag
nicht bedeckte Ausgaben dirfen ohne besondere Genehmigung nicht geleistet
werden.

Bedienstete mit Sonderaufgaben

Um kommunale Grof3projekte und/oder kommunale Sonderaufgaben sowie
konkrete Koordinationsfunktionen innerhalb des Magistrats besser erfillen zu
konnen, besteht die Méglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
"Bedienstete mit Sonderaufgaben" einzusetzen.

Diese Bediensteten mit Sonderaufgaben werden jeweils von der Burgermeisterin
oder dem Birgermeister bestellt. Die Magistratsdirektorin oder der
Magistratsdirektor verlautbart ihre Funktion durch Erlass. Sie haben zur
Durchsetzung der ihnen Ubertragenen Aufgaben ein Weisungsrecht gegeniber
den Leiterinnen und Leitern jener Dienststellen, in deren Vollzugsbereich die den
Bediensteten mit Sonderaufgaben Ubertragenen Zustandigkeiten fallen.

Organe des Landes Wien

Der Wiener Gemeinderat nimmt auch die Funktion des Landtages wahr. Der
Stadtsenat ist in seiner Funktion als Landesregierung oberstes Organ der
Landesvollziehung. Die Birgermeisterin oder der Birgermeister Ubt die Funktion
der Landeshauptfrau beziehungsweise des Landeshauptmanns, der Magistrat jene
des Amtes der Wiener Landesregierung aus.

Landtag

Der Landtag ist das Gesetzgebungsorgan des Bundeslandes Wien: "Der
Gemeinderat der Stadt Wien ist auch Landtag fur Wien. Die vom Gemeinderat
eingerichteten Ausschisse und Kommissionen sind auch Ausschisse und
Kommissionen des Landtages", lautet die zentrale, den Landtag betreffende
Bestimmung der Wiener Stadtverfassung (§ 113 Absatz 1WStV). Aus dieser
Identitat ergibt sich auch, dass die Wahlperiode des Landtages jener des
Gemeinderates entspricht.



https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=5edf3c0c-a0c3-4586-b547-13e86fe14b50&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Gemeinderecht&Titel=&Bundesland=Wien&Gemeinde=&GZ=&Datum=12.01.2026&IndexTyp=Undefined&BundeslandDefault=Wien&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=wertgrenzen&Dokumentnummer=GEMRE_WI_90101_V001_040_2026
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000309

Im Gegensatz zu den Sitzungen des Gemeinderates werden die Sitzungen des
Landtages von der (ersten) Landtagsprasidentin oder vom (ersten)
Landtagsprasidenten einberufen (derzeit werden nach der Geschaftsordnung des
Landtages 3 Prasidentinnen oder Prasidenten gewéhlt). Im Landtag sind
schriftliche und miUndliche Anfragen sowie dringliche Initiativen mdglich.
Gesetzesvorlagen werden durch das zustandige Mitglied der Landesregierung in
die Landesregierung eingebracht und von dieser nach Vorberatung der
Prasidentin oder dem Prasidenten des Landtages Ubermittelt. Gesetzesvorlagen
konnen auch als Initiativantrage von Mitgliedern des Landtages eingebracht
werden. Solche Initiativantrage bedirfen der Unterstitzung von 5
Landtagsabgeordneten einschlieRlich der Antragstellerin beziehungsweise des
Antragstellers und sind der Prasidentin oder dem Prasidenten des Landtages zu
Ubermitteln. Bei Gesetzesbeschlissen gibt es 2 Lesungen, die jedoch
zusammengelegt werden kdnnen.

Zu einem Landesgesetz ist der Beschluss des Landtages, die Beurkundung durch
die Landeshauptfrau oder den Landeshauptmann, die Gegenzeichnung durch die
Landesamtsdirektorin oder den Landesamtsdirektor und die Kundmachung im
"Landesgesetzblatt fir Wien" erforderlich.

Die Mitwirkung des Bundes an der Landesgesetzgebung richtet sich nach den
einschlagigen bundesverfassungsgesetzlichen Bestimmungen (Art. 97 Abs. 2 B-
VG; 88 9 und 14 F-VG). So ist beispielsweise dann, wenn ein Landesgesetz bei der
Vollziehung die Mitwirkung von Bundesorganen vorsieht, die Zustimmung der
Bundesregierung einzuholen (Art. 97 Abs. 2 B-VG). Die Zustimmung gilt als erteilt,
wenn die Bundesregierung nicht innerhalb von 8 Wochen mitgeteilt hat, dass die
Mitwirkung der Bundesorgane verweigert wird. Vor Ablauf dieser Frist darf die
Kundmachung des Gesetzesbeschlusses nur erfolgen, wenn die Bundesregierung
ausdricklich zugestimmt hat.

Landesregierung

Der Stadtsenat ist zugleich die Wiener Landesregierung. Die Landesregierung ist
oberstes Organ der Vollziehung des Landes und ein Kollegialorgan. Wien hat von
der Méglichkeit, das "monokratische Prinzip" auf Landesebene einzufUhren (= den
Mitgliedern der Landesregierung eigene Aufgabenbereiche zuzuweisen), nicht
Gebrauch gemacht. Allerdings wurden mit der Delegierungsverordnung
gleichartige, hdufig vorkommende Angelegenheiten und Gegenstande von
geringerer Bedeutung dem Amt der Wiener Landesregierung zur Erledigung im
Namen der Landesregierung Uberlassen.



https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp?Layout=polstelle&Type=K&HLayout=politikersuche&stellecd=1997071515365515&AUSSEN=&DIA=1&TYP=1

Die Aufgaben der Landesregierung ergeben sich aus den einschldagigen Gesetzen
des Bundes und des Landes Wien.

Amt der Wiener Landesregierung

Der Magistrat Ubt auch die Funktion des Amtes der Landesregierung aus. Die
Magistratsdirektorin oder der Magistratsdirektor ist Landesamtsdirektorin
beziehungsweise Landesamtsdirektor. Das Amt der Landesregierung ist
Hilfsorgan der Landeshauptfrau oder des Landeshauptmanns und der
Landesregierung.

Sonstige Landesorgane

Verwaltungsgericht Wien

Mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBI. | Nr. 51, wurde unter
anderem die Einrichtung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz
beschlossen. Danach gibt es ab 1. Janner 2014 fir jedes Land ein
Verwaltungsgericht erster Instanz und fir den Bund zwei Verwaltungsgerichte
erster Instanz (Bundesverwaltungsgericht und Bundesfinanzgericht). Mit der
einzigen Ausnahme betreffend die Angelegenheiten des eigenen
Wirkungsbereiches der Gemeinde, die gesetzlich ausgeschlossen werden kann,
bedeutet dies die Abschaffung des bisherigen administrativen Instanzenzuges in
der staatlichen Verwaltung und stattdessen die gleichzeitige Schaffung einer
zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgerichte erster Instanz -
Verwaltungsgerichtshof). Es ist damit zu einem grundsatzlichen Systemwechsel im
Bereich des 6ffentlich-rechtlichen Rechtsschutzes gekommen.

Auf Basis der bundesverfassungsrechtlichen Vorgaben erfolgt durch das (Landes-
Gesetz Uber das Verwaltungsgericht Wien die konkrete Einrichtung eines solchen
Verwaltungsgerichtes erster Instanz im Land Wien. DarUber hinaus enthélt dieses
Gesetz beispielsweise Regelungen Gber die Ernennung der
Landesverwaltungsrichterinnen und -richter sowie der Landesrechtspflegerinnen
und -rechtspfleger, Uber die Organe des Gerichts (Vollversammlung, Personal-,
Geschaftsverteilungsausschuss) sowie Uber die Geschaftsordnung und die
Geschéftsverteilung.

Die Verwaltungsgerichte entscheiden insbesondere Uber Beschwerden gegen den
Bescheid einer Verwaltungsbehdrde, gegen die Ausibung unmittelbarer
verwaltungsbehordlicher Befehls- und Zwangsgewalt sowie wegen Verletzung der
Entscheidungspflicht durch eine Verwaltungsbehdrde. Durch Bundes- oder



Landesgesetz kénnen auch gewisse weitere Zustandigkeiten der
Verwaltungsgerichte vorgesehen werden (Art. 130 Abs. 2 B-VG).

Wiener Umweltanwaltschaft

Die nach dem Wiener Umweltschutzgesetz beim Amt der Wiener Landesregierung
eingerichtete Wiener Umweltanwaltschaft (WUA) besteht aus der Umweltanwaltin
oder dem Umweltanwalt und dem erforderlichen Personal. Der Aufgabenkatalog
der WUA umfasst unter anderem die Teilnahme an den Umweltschutz
betreffenden Verwaltungsverfahren als Partei sowie die Begutachtung gewisser
Gesetzes- und Verordnungsentwiirfe, die fur den Umweltschutz von wesentlicher
Bedeutung sind. Die Umweltanwaltin oder der Umweltanwalt ist bei der
Besorgung ihrer oder seiner Aufgaben an keine Weisungen gebunden.

Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft

Mit dem Gesetz Uber die Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft
wurde zur Wahrung und Sicherung der Rechte und Interessen von Personen in
allen Angelegenheiten des Gesundheitswesens und Pflegebereiches in Wien beim
Amt der Wiener Landesregierung die Wiener Pflege-, Patientinnen- und
Patientenanwaltschaft eingerichtet. Sie behandelt Beschwerden, klart Mangel und
Missstande auf und gibt Empfehlungen ab. Die Leitung der Wiener Pflege-,
Patientinnen- und Patientenanwaltschaft ist in AusiGbung ihrer Tatigkeit
unabhangig und weisungsfrei.

Kinder- und Jugendanwaltschaft

Nach dem Wiener Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 ist zur besonderen
Wahrung der Interessen von Kindern und Jugendlichen beim Amt der Wiener
Landesregierung eine Kinder- und Jugendanwaltschaft einzurichten. Die Kinder-
und Jugendanwaltin und der Kinder- und Jugendanwalt sind bei der Besorgung
ihrer Aufgaben an keine Weisungen gebunden.

Externe Meldestelle des Landes Wien fiir EU-RechtsverstoRe

Die EU-Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstd3e gegen das Unionsrecht
melden (,EU-Whistleblowing-Richtlinie"), wurde in Wien mit dem Wiener
Hinweisgeberinnen- und Hinweisgeber-Schutzgesetz (W-HSchG) umgesetzt.

Das genannte Gesetz sieht unter anderem die Einrichtung einer externen
Meldestelle vor, die insbesondere folgende Aufgaben zu erfillen hat:


https://www.wien.gv.at/kontakte/wua/
https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/patientenanwaltschaft/
https://kja.at/site/

o die Entgegennahme und Uberpriifung von Hinweisen auf
Rechtsverletzungen in den in § 3 W-HSchG genannten Bereichen, soweit
diese in die Gesetzgebungskompetenz des Landes Wien fallen,

o die Gewahrleistung des Schutzes der Identitdt von Hinweisgeber*innen
sowie der von einem Hinweis betroffenen Personen und

o die Bereitstellung von Informationen im Sinne des § 21 W-HSchG.

Die Leitung der externen Meldestelle des Landes Wien fir EU-

Rechtsverst63e wird von der Wiener Landesregierung fur die Dauer von 5 Jahren
bestellt und ist in AusGbung ihres Amtes unabhangig sowie an keine Weisungen
gebunden.

Dezentralisierung in Wien

Verstdrkte Einbindung der Bezirksorgane

(https://www.wien.gv.at/bezirke/dezentralisierung/index.html)

Wien und die Beziehungen zum Umland

Enge wirtschaftliche und sachliche Verbindungen

Die Stadt Wien unterhalt enge Beziehungen zum Umland und zu den anderen
Bundeslandern. Dadurch ergeben sich vielfaltige Moglichkeiten der
Uberregionalen Zusammenarbeit.

Unabhéngig von der politisch-rechtlichen Trennung zwischen dem Umland der
Stadt - das sind Teile des Bundeslandes Niederdsterreich - und der Stadt selbst
gibt es natirlich enge wirtschaftliche und sachliche Verbindungen und
Verflechtungen.

Die Bundeslander Wien und Niederdsterreich haben sich daher in mehreren
Bereichen zu gemeinschaftlichem Handeln entschlossen, teilweise auch - wie die
folgenden Beispiele zeigen - gemeinsam mit dem Bundesland Burgenland.

Die Planungsgemeinschaft Ost ist eine gemeinsame Organisation der
Bundeslander Wien, Niederdsterreich und Burgenland, mit der Aufgabe, die
infrastrukturellen Herausforderungen des Ostens Osterreichs durch gemeinsame


https://www.wien.gv.at/verwaltung/externe-meldestelle-whistleblower/index.html
https://www.wien.gv.at/verwaltung/externe-meldestelle-whistleblower/index.html
https://www.wien.gv.at/bezirke/dezentralisierung/index.html

Malnahmen |6sen zu helfen. Fragen der Verkehrsplanung, der
InfrastrukturmafRnahmen und der Raumordnung stehen im Vordergrund der
Aktivitaten dieser gemeinsamen Einrichtung.

Der &ffentliche Verkehr mit Massenbeférderungsmitteln ist in der Ostregion
insbesondere im Hinblick auf die hohe Anzahl der Pendlerinnen und Pendler ein
besonders wichtiger Faktor. Durch die Grindung des VOR - Verkehrsverbund
Ostregion haben die Lander Niederdsterreich, Wien und Burgenland attraktive
Verkehrslosungen vorbereitet beziehungsweise geschaffen.

Mit dem Stadt-Umland-Management (SUM) setzen die Stadt Wien und das Land
Niederdsterreich mit den Umlandgemeinden auf eine verstarkte regionale
Zusammenarbeit Gber die Wiener Landesgrenze hinweg. Das Stadt-Umland-
Management ist im Verein ,Nieder&sterreich-Wien - Gemeinsame
Entwicklungsraume" verankert und unterstitzt bei der Zusammenarbeit der Stadt
Wien bzw. der Wiener Stadtrandbezirke mit den niederdsterreichischen
Umlandgemeinden in Fragen der regionalen Raumentwicklung.”

Gemeinsam mit dem Bund und Niederdsterreich wurde der Nationalpark
Donavauen als besonders wertvolles Naherholungsgebiet gegrindet.

Staatliche Behorden in Wien

Bund erledigt Aufgaben mit eigenen Organen

Der Bund erledigt zahlreiche Aufgaben mit eigenen Organen. Die wichtigsten
dieser Stellen sind:

Schulbehorden

Mit dem Bildungsreformgesetz 2017, BGBI. | Nr. 138/2017, wurden umfassende
Anderungen im Bereich des Schulwesens vorgenommen. Mit Ablauf des 31.
Dezember 2018 wurden die - bis zu diesem Zeitpunkt als Schulbehérden des
Bundes in den Landern tatigen - Landesschulrate (in Wien: Stadtschulrat)
einschliel3lich der dort eingerichteten Kollegien aufgel&st. Gleichzeitig wurde mit 1.
Janner 2019 fir jedes Bundesland eine "Bildungsdirektion" als gemeinsame
Behorde des Bundes und des Landes neu etabliert. In Wien ist das die
Bildungsdirektion fur Wien.

Den Bildungsdirektionen obliegt die Vollziehung des Schulrechtes gemal Art. 14
B-VG, einschlieBlich der Qualitatssicherung, der Schulaufsicht sowie des


https://www.bildung-wien.gv.at/

Bildungscontrolling, soweit fUr einzelne Bereiche (zum Beispiel
Zentrallehranstalten) nicht anders normiert ist. Auch sind sie grundsatzlich fUr die
Vollziehung des Dienstrechtes und des Personalvertretungsrechtes der Bundes-
und Landeslehrerinnen beziehungsweise -lehrer zustandig.

An der Spitze einer jeden Bildungsdirektion steht die Bildungsdirektorin
beziehungsweise der Bildungsdirektor. Die Bestellung erfolgt durch die zustandige
Bundesministerin oder den zustindigen Bundesminister auf Vorschlag und im
Einvernehmen mit der Landeshauptfrau beziehungsweise dem Landeshauptmann
des betreffenden Bundeslandes.

Durch Landesgesetz kann auch vorgesehen werden, dass die Landeshauptfrau
oder der Landeshauptmann der Bildungsdirektion als Prasidentin
beziehungsweise Prasident vorsteht.

Universitaten

Die Einrichtung und die Fihrung von Universitdaten und Hochschulen ist eine
Bundesangelegenheit. Sie fallt damit nicht in die Zustandigkeit der Lander oder
Gemeinden.

Finanzverwaltung des Bundes

Die Finanzverwaltung des Bundes wird durch eigene Bundesbehdrden
durchgefihrt. Die Dienststellen des Finanzamtes Osterreich in Wien sind jeweils
fUr mehrere Stadtbezirke zustandig. Gegen deren Bescheide kann unmittelbar
Beschwerde an das Bundesfinanzgericht erhoben werden.

Der Stadt Wien kommt auf diese Behorden kein Einfluss zu.

Ordentliche Gerichte

Einer der fundamentalen Grundsatze der 6sterreichischen Bundesverfassung
ordnet die ordentliche Gerichtsbarkeit dem Bund zu (Art. 82 Abs. 1B-VG: "Die
ordentliche Gerichtsbarkeit geht vom Bund aus.").

Wien ist Sitz des Obersten Gerichtshofes (sowie auch der anderen Hochstgerichte
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof). Fur den Bereich des Bundeslandes
(zum Teil auch darUber hinaus) sind das Landesgericht fUr Zivilrechtssachen Wien,
das Landesgericht fur Strafsachen Wien, das Handelsgericht Wien und das
Arbeits- und Sozialgericht Wien eingerichtet. Daneben sind in Wien auch noch das


https://service.bmf.gv.at/service/anwend/behoerden/show_mast.asp?Typ=SM&STyp=Bld&DisTyp=FA&Bld=W

Oberlandesgericht Wien (zusténdig fur die Bundeslander Wien, Niederdsterreich
und Burgenland) sowie mehrere Bezirksgerichte situiert. Mitwirkungsfunktionen
hat Wien bei der Auswahl der Geschworenen und Schoffen.

Arbeitsmarktservice

Mit 1. Juli 1994 wurde die Arbeitsmarktverwaltung aus der unmittelbaren
Bundesverwaltung ausgegliedert und das Arbeitmarktservice (AMS) als 6ffentlich-
rechtliches Dienstleistungsunternehmen gegrindet.

Das AMS besteht aus einer Bundesgeschéftsstelle, neun Landes- und diversen
regionalen Geschaftsstellen.

Sozialversicherungstrager

Die Sozialversicherungstrager - Krankenkassen, Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt, Pensionsversicherungen - sind als
Selbstverwaltungskorper eingerichtet. Diese werden aus Vertretern der
unmittelbar betroffenen Personengruppen gebildet und unterliegen - im
selbstandigen Wirkungsbereich - keinem Weisungsrecht, aber einem
Aufsichtsrecht der staatlichen Behdrden.

Kammern

Bestimmte (staatliche) Aufgaben werden auch durch Kammern besorgt. Das sind
zum Beispiel: Kammer fiUr Arbeiter und Angestellte, Wirtschaftskammer,
Landwirtschaftskammer, Arztekammer, Rechtsanwaltskammer,
Apothekerkammer. Den Kammern obliegt unter anderem auch das
Disziplinarrecht gegeniber ihren Mitgliedern.

Die Kammern sind Selbstverwaltungseinrichtungen, auf die der Stadt Wien kein
direkter Einfluss zukommt. Es bestehen aber gewisse Mitwirkungsrechte, zum
Beispiel bei Wahlen zu den Kammern.

Polizei

Landespolizeidirektion Wien



https://www.ams.at/
https://www.sozialversicherung.at/
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.670874&viewmode=content
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.670874&viewmode=content
https://www.pensionsversicherung.at/
https://www.polizei.gv.at/wien/lpd/start.aspx

Unter Polizei versteht die 6sterreichische Verwaltung die behérdliche Tatigkeit, die
unter Androhung oder Anwendung von Zwang auf die Vorbeugung oder
Abwendung von Gefahren und Stérungen der Ordnung abszielt.

Alle Behdrdenfunktionen, in denen der Staat (das Land, die Gemeinde) den
Menschen als Trager der staatlichen Gewalt entgegentritt und fir die Vorbeugung
oder Beseitigung von Gefahren oder Stérungen des geordneten
Gemeinschaftslebens im dulRersten Falle auch Zwangsmal3inahmen setzen kann,
werden als Polizeiaufgaben verstanden. Es gibt in Osterreich daher nicht nur eine
Sicherheitspolizei, sondern auch die Marktpolizei, die Baupolizei, die
Gesundheitspolizei oder zum Beispiel die Veranstaltungspolizei.

Organisation der osterreichischen Sicherheitspolizei

Die Bundesministerin oder der Bundesminister fUr Inneres ist oberste
Sicherheitsbehdrde. |hr oder ihm sind die in den Bundeslandern eingerichteten, als
Bundesbehdrden gefihrten Landespolizeidirektionen untergeordnet. Den
Landespolizeidirektionen nachgeordnet sind die Bezirksverwaltungsbehdrden
(also Behdrden der Bundeslander, in mittelbarer Bundesverwaltung).

Besonderheiten in Wien

Die besondere Stellung der Stadt Wien spiegelt sich auch im Sicherheitsbereich
wider.

Die Landespolizeidirektion Wien ist zugleich Sicherheitsbehdrde erster Instanz fir
das Gebiet der Gemeinde Wien. Deshalb kommen der Bezirksverwaltungsbehorde
Wien (also dem Wiener Magistrat) keine Aufgaben der allgemeinen
Sicherheitspolizei zu.

AuBerdem darf in Wien, weil hier eine Landespolizeidirektion besteht, gemal’ Art.
78d Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz, kein eigener Wachkorper einer anderen
Gebietskorperschaft (also insbesondere keine ,Gemeindewache") errichtet
werden.

Die "Wiener Rathauswache" ist kein Wachkérper im Sinne einer Gemeindepolizei.
Sie ist eine Untergliederung der Berufsfeuerwehr der Stadt Wien (MA 68) und Ubt
keine Exekutivfunktionen aus. lhre Aufgaben sind zum Beispiel der vorbeugende
Brandschutz in den Amtsgebauden, die erste Léschhilfe, der Hauswachdienst und
Hilfe bei technischen Sicherungsmalnahmen.



	Wien als Teil der Republik Österreich
	Staatsrechtlicher Aufbau der Republik Österreich
	Gebietskörperschaften
	Gewaltentrennung

	Organisation der staatlichen Verwaltung
	Monokratische Organisationsform
	Kollegiale Organisationsform

	Bundesverwaltung
	Bundesregierung
	Staatssekretärinnen und Staatssekretäre
	Bundesministerien
	Unmittelbare Bundesverwaltung
	Mittelbare Bundesverwaltung

	Landesverwaltung
	Organisation der Verwaltung in den Gemeinden
	Gemeinderat
	Gemeindevorstand (Stadtrat, Stadtsenat)
	Bürgermeisterin/Bürgermeister
	Gemeindeamt (Stadtamt, Magistrat)

	Finanzierung der staatlichen Aufgaben
	Aufteilung
	Finanzausgleich


	Wien als Gebietskörperschaft
	Wien als Bundeshauptstadt
	Wien als Bundesland
	Wien als Gemeinde
	Gemeinderat
	Funktion und Aufgaben
	Anfragen, Anträge und Initiativen
	Sitzungen
	Stadtsenat
	Funktion und Aufgaben
	Sitzungen
	Bürgermeisterin oder Bürgermeister
	Funktionen und Aufgaben
	Exkurs
	Notkompetenz
	Arrogierungsrecht
	Sistierungsrecht

	Amtsführende Stadträtinnen und Stadträte
	Wiener Berufungssenat
	Funktionen und Aufgaben

	Wiener Unabhängiger Parteienprüfsenat
	Funktionen und Aufgaben

	Magistrat
	Aufgaben
	Einteilung des Magistrats
	Geschäftsgruppen
	Magistratsdirektion
	Stadtrechnungshof
	Magistratische Bezirksämter
	Dienststellen des Magistrats
	Bedienstete mit Sonderaufgaben


	Organe des Landes Wien
	Landtag
	Landesregierung
	Amt der Wiener Landesregierung
	Sonstige Landesorgane
	Verwaltungsgericht Wien
	Wiener Umweltanwaltschaft
	Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft
	Kinder- und Jugendanwaltschaft
	Externe Meldestelle des Landes Wien für EU-Rechtsverstöße



	Dezentralisierung in Wien
	Verstärkte Einbindung der Bezirksorgane

	Wien und die Beziehungen zum Umland
	Enge wirtschaftliche und sachliche Verbindungen

	Staatliche Behörden in Wien
	Bund erledigt Aufgaben mit eigenen Organen
	Schulbehörden
	Universitäten
	Finanzverwaltung des Bundes
	Ordentliche Gerichte
	Arbeitsmarktservice
	Sozialversicherungsträger
	Kammern
	Polizei
	Organisation der österreichischen Sicherheitspolizei
	Besonderheiten in Wien



